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Arbeitnehmerüberlassung 
und Werkverträge – welche 
regulatorischen Änderungen 
gelten ab 2017? 

Dienstag, 22. November 2016 
im Steigenberger Hotel de Saxe 
Neumarkt 9, 01067 Dresden  
Beginn: 8.00 Uhr – Ende: 10.00 Uhr

Dienstag, 22. November 2016  
in den Geschäftsräumen von KPMG 
Ganghoferstraße 29, 80339 München

Mittwoch, 23. November 2016  
im Hotel Sofitel Hamburg Alter Wall 
Alter Wall 40, 20457 Hamburg

Mittwoch, 7. Dezember 2016  
in den Geschäftsräumen von KPMG 
Klingelhöferstraße 18, 10785 Berlin

Donnerstag, 8. Dezember 2016 
in den Geschäftsräumen von KPMG 
THE SQUAIRE, Am Flughafen 
60549 Frankfurt am Main

Donnerstag, 8. Dezember 2016 
in den Geschäftsräumen von KPMG 
Theodor-Heuss-Straße 5, 70174 Stuttgart

Mittwoch, 14. Dezember 2016 
in den Geschäftsräumen von KPMG 
Tersteegenstraße 19–23, 40474 Düsseldorf

 Programm*

 8.30 Uhr   Begrüßung und gemeinsames Frühstück

 9.00 Uhr  Fachvorträge zu den Themen:

 – Arbeitsrechtliche Änderungen im Fremd-
personaleinsatz zum 1. Januar 2017

 – Besonderheiten im Lohnsteuerrecht

 11.15 Uhr  Zusammenfassung und Ausblick

 11.30 Uhr  Ende der Veranstaltung

*Änderungen vorbehalten

Veranstaltungsinhalt

Unternehmen müssen flexibel agieren können – Zeitarbeit 
sowie Werk- und Dienstverträge bieten die benötigte 
Anpassungsfähigkeit an die Dynamik der Märkte. Jedoch 
reguliert der Gesetzgeber den Fremdpersonaleinsatz 
zunehmend.

Wir geben Ihnen einen Überblick über die zum 1. Januar 
2017 anstehenden Änderungen im Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz (AÜG) und deren Auswirkungen auf die Praxis, 
damit Sie ab dem kommenden Jahr nicht im Regen stehen. 
Außerdem werden wir lohnsteuerrechtliche Besonderhei-
ten des Fremdpersonaleinsatzes behandeln.

Zu Beginn der Veranstaltung freuen wir uns, Sie zu einem 
gemeinsamen Frühstück zu begrüßen.




